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Erklärung zur Barrierefreiheit 

 

Die Barrierefreiheit ist ein zentraler Bestandteil der Behindertenrechtskonvention der Vereinten 

Nationen (UN-BRK). Diese Konvention, die 2006 verabschiedet wurde und in vielen Ländern, darunter 

Deutschland, rechtlich bindend ist, zielt darauf ab, die Rechte von Menschen mit Behinderungen zu 

stärken und ihre volle und gleichberechtigte Teilhabe an der Gesellschaft zu gewährleisten. Die TÜV 

NORD GROUP unterstützt dieses wichtige Ziel.  

 

Die TÜV NORD GROUP ist bemüht, ihre Websites im Einklang mit den nationalen Rechtsvorschriften zur 

Barrierefreiheit wie das BFSG mit BFSGV barrierefrei zugänglich zu machen. 

Diese Erklärung zur digitalen Barrierefreiheit gilt für das Angebot aller Internetauftritte der TÜV NORD 

GROUP, unter technischer Umsetzung von TÜV NORD Service GmbH. 

 

Stand der Vereinbarkeit mit den Anforderungen 

Juni 2025 

 

Diese Website ist wegen der folgenden Ausnahmen teilweise im Einklang mit den nationalen 

Rechtsvorschriften zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/2102 des Europäischen Parlaments und des 

Rates, Inhalte barrierefrei zugänglich zu machen. 

 

Folgende Inhalte sind nicht barrierefrei 

Die nachstehend aufgeführten Inhalte sind aus folgenden Gründen nicht barrierefrei: 

• Untertitel von Videos: Einige Videos haben keine Untertitel. Bei neu eingestellten Videos sind wir 

bemüht, Untertitel schnellstmöglich nach der Veröffentlichung nachzureichen. 

• Alternativen für Audiodateien und stumme Videos: Einige Audiodateien haben keine 

Textalternativen. 

• Aufgezeichnete Videos mit Untertiteln: Wenn die Tonspur eines aufgezeichneten Videos 

Informationen enthält, müssen Untertitel als Alternative bereitgestellt werden. Dies ist derzeit nicht 

bei allen Videos der Fall.  

• Alternativtexte für Bedienelemente: Grafische Bedienelemente müssen mit Alternativtexten versehen 

werden. Dies ist momentan noch nicht durchgehend der Fall.  

• PDF-Downloads: Downloads sollen barrierefrei sein. Derzeit sind zahlreiche auch ältere PDF-

Downloads im System verfügbar und teilweise nicht barrierefrei. Bei neu eingestellten PDF-Dateien 

sind wir bemüht, diese barrierefrei zu erstellen. 

• Ohne Farben nutzbar: Über Farben vermittelte Informationen sollen auch ohne Wahrnehmung der 

Farbe verfügbar sein, also zusätzlich durch andere Mittel (etwa Fettung oder Einrückung) 

hervorgehoben sein. Bei einigen kartographischen Daten ist dies derzeit noch nicht der Fall. Bei der 

laufenden Neuerstellung von Grafiken und Bedienelementen sind wir bemüht, Linien und Flächen 

auch ohne Farbinformationen eindeutig hervorzuheben. 

• Kontraste von Texten: Das Kontrastverhältnis zwischen Vorder- und Hintergrundfarbe soll für Texte 

bei mindestens 4,5:1 liegen. Die Kontrastvorgaben werden derzeit noch nicht auf allen Unterseiten 

erfüllt. 

 

Bitte melden Sie uns Barrieren – wir freuen uns über Ihr Feedback zur Barrierefreiheit. Sie erreichen uns 

unter dieser E-Mailadresse: info@tuev-nord.de. 

 

Durchsetzungsverfahren 
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Beim Beauftragten der Bundesregierung für die Belange von Menschen mit Behinderungen gibt es eine 

Schlichtungsstelle gemäß § 16 BGG. Die Schlichtungsstelle hat die Aufgabe, Konflikte zwischen Menschen 

mit Behinderungen und öffentlichen Stellen des Bundes zu lösen. 

Sie können die Schlichtungsstelle einschalten, wenn Sie mit den Antworten aus der oben genannten 

Kontaktmöglichkeit nicht zufrieden sind. Dabei geht es nicht darum, Gewinner oder Verlierer zu finden. 

Vielmehr ist es das Ziel, mit Hilfe der Schlichtungsstelle gemeinsam und außergerichtlich eine Lösung für ein 

Problem zu finden. 

Das Schlichtungsverfahren ist kostenlos. Sie brauchen auch keinen Rechtsbeistand. 

Auf der Internetseite der Schlichtungsstelle finden Sie alle Informationen zum Schlichtungsverfahren. Dort 

können Sie nachlesen, wie ein Schlichtungsverfahren abläuft und wie Sie den Antrag auf Schlichtung stellen. 

Sie können den Antrag auch in Leichter Sprache oder in Deutscher Gebärdensprache stellen. 

Sie erreichen die Schlichtungsstelle unter folgender Adresse: 

Schlichtungsstelle nach dem Behindertengleichstellungsgesetz 

bei dem Beauftragten der Bundesregierung für die Belange von Menschen mit Behinderungen 

Mauerstraße 53 

10117 Berlin 

Telefon: 030 18 527-2805 

Fax: 030 18 527-2901 

E-Mail: info@schlichtungsstelle-bgg.de 

Internet: www.schlichtungsstelle-bgg.de 
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